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Entner-Koch: «Sowohl Norwegen als auch 
Island schätzen unseren fachlichen Input»
Interview Das «Volksblatt» hat sich mit der Leiterin der Stabsstelle EWR, Andrea Entner-Koch, über die 25-jährige Mitgliedschaft Liechtensteins im
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) unterhalten. Die Zusammenarbeit mit den nordischen Staaten verbindet, wie Andrea Entner-Koch dabei betont.

VON HANNES MATT

«Volksblatt»: Frau Entner-Koch, Sie 
leiten die Stabsstelle EWR seit vielen 
Jahren. Mit welchen Aufgaben ist Ih-
re Behörde betraut?
Andrea Entner-Koch: «Connecting 
Liechtenstein to Europe» – die Stabs-
stelle EWR ist das Bindeglied zwi-
schen der Regierung hier in Vaduz 
und den EU/EWR-Institutionen in 
Brüssel und Luxemburg. Wir sind 
für die Übernahme neuer EU-Rechts-
akte in das EWR-Abkommen zustän-
dig, verhandeln mit der EU-Kommis-
sion und vertreten Liechtenstein in 
Verfahren vor der EFTA-Überwa-
chungsbehörde, dem EFTA-Gerichts-
hof und dem Gerichtshof der Euro-
päischen Union.

Wie hat sich die Stabsstelle und die 
Arbeit in den Jahren entwickelt? 
In 25 Jahren hat sich die EWR-Arbeit 
natürlich verändert. Einerseits zah-
lenmässig: Bei EWR-Beitritt haben 
rund 1500 EU-Rechtsakte in Liech-
tenstein gegolten, um die sich vier 
Mitarbeitende gekümmert haben. 
Heute zeichnen sieben Mitarbeiten-
de für über 10 000 EU-Rechtsakte 
bei der Stabsstelle EWR verantwort-
lich. Andererseits sind auch die Re-
gelungsinhalte komplexer gewor-
den.

Eine imposante Zahl an Rechtsak-
ten. Kein Wunder gibts Kritik in Sa-
chen «Regulierungsflut». Werden 
die zu überneh-
menden Richt-
linien mehr?
Wie gesagt, spre-
chen die Zahlen ei-
ne eindeutige Spra-
che: Gestartet ist 
der EWR mit rund 1500 EU-Rechts-
akten; per Ende März sind es 10 516. 
Im Durchschnitt kommen ca. 450 
neue EU-Rechtsakte im Jahr dazu.

Muss Liechtenstein als EWR-Mit-
glied EU-Recht eins zu eins überneh-
men oder gibt’s Spielraum?
Die EWR-Teilnahme bedingt Rechte 
und Pflichten. Zu den Pflichten ge-
hört die regelmässige Übernahme 
neuen EU-Rechts. Es gibt aber Spiel-
raum, wenn wir zum Beispiel auf-
grund der engen Verbundenheit mit 
der Schweiz oder der relativ kleinen 
Landesgrösse Schwierigkeiten mit 
einem EU-Rechtsakt haben. In ei-
nem solchen Fall können wir eine 
Ausnahme verhandeln. 

Kommt es bei der Umsetzung von 
EU-Recht auch zum Clinch mit dem 
Zollvertrag mit der Schweiz? Was 
geht im Zweifelsfall vor?
In den letzten 25 Jahren ist dies nie 

eingetreten. Sicher auch, da die 
Schweiz durch ihre Bilateralen Ver-
träge mit der EU verbunden ist. Der 
Zollvertrag sieht übrigens für so ei-
nen Fall vor, dass in Liechtenstein 

EWR-Recht gelten 
würde.

Die Regierung sieht 
Verzögerungen bei 
der Übernahme von 
EU/EWR-Recht als 

Herausforderung. Was ist das Prob-
lem – macht Liechtenstein absicht-
lich «langsam»?
Im EWR sprechen Liechtenstein, Is-
land und Norwegen mit einer Stim-
me. Ebenso die EU. Das heisst kon-
kret, dass ein EU-Rechtsakt nur dann 
in das EWR-Abkommen übernom-
men werden kann, wenn die drei so-
genannten EWR/EFTA-Staaten sich 
auf eine gemeinsame Position ge-
einigt haben. Dieser Position muss 
dann auch die EU zustimmen. Nur 
dann kann ein EU-Rechtsakt in das 
EWR-Abkommen übernommen wer-
den. 

Was passiert, wenn EU-Rechtsakte 
nicht zeitig übernommen werden?
In einem solchen Fall ist der Rechts-
bestand in der EU und im EWR nicht 
der Gleiche. Dies kann dann zu ei-
nem Nachteil für die Liechtensteine-
rinnen und Liechtensteiner bzw. für 
die Unternehmen werden.

Kam dies schon öfters vor?
Eine gewisse zeitliche Verzögerung 
in der EWR-Übernahme haben wir 
sehr oft. Diese wirkt sich aber nicht 
negativ aus, da EU-Rechtsakte oft 
erst nach einer gewissen Umset-
zungsfrist in den EU-Staaten gelten. 
Wenn aber EU-Rechtsakte neue «EU-
Pässe» für gewisse Produkte oder 
Dienstleistungen einführen, dann 
kann eine verspätete Übernahme 
negative Folgen haben. So zum Bei-
spiel bei der verspäteten Übernah-
me der AIFM-Richtlinie, die die eu-
ropaweite Zulassung von alternati-
ven Investmentfonds geregelt hat. 

Da ist es umso wichtiger, seine Inte-
ressen schon vorher einzubringen. 
Wo und wie kann sich Liechten-
stein in den verschiedenen Gremi-
en in den Prozess 
einbringen?
Das ist richtig und 
wird daher zu ei-
nem möglichst 
frühen Zeitpunkt 
durch Teilnahme 
in EU-Gremien 
auch gemacht. Un-
sere Interessensverbände werden 
bereits im Entwurfsstadium eines 
EU-Rechtsakts gebeten, Rückmel-
dungen über eventuelle praktisch 
auftretende Probleme zu melden. 
Diese Rückmeldungen werden dann 
in den EU-Gremien diskutiert.

Wird das Fürstentum als Kleinstaat 
hierbei überhaupt ernst genommen?
Ja. Sowohl Norwegen als auch Island 
schätzen unseren fachlichen Input. 
Erfreulicherweise sehen dies auch 
die EU-Staaten und die EU-Kommis-
sion so und heben immer wieder 
hervor, dass wir ein verlässlicher 
Partner sind, der lösungsorientiert 
handelt. 

Gibt es eine Strategie zur Wahrung 
der Interessen Liechtensteins im 
EWR/EFTA?
Natürlich!

Die da ist?
Im Detail kann ich sie natürlich 
nicht verraten. Im Generellen kon-
taktieren wir aber frühzeitig die 
liechtensteinischen Interessensver-

bände und spre-
chen uns mit un-
seren EWR/EFTA-
Partnern ab.

Wie kann man das 
Verhältnis der 
EWR-Staaten all-
gemein beschrei-

ben. Ist Norwegen als grösstes Land 
der «Anführer»?
Norwegen ist der grösste der drei 
EWR/EFTA-Staaten. Allerdings gilt 
im EWR das Einstimmigkeitsprin-
zip: Somit ist unsere Stimme gleich 
viel wert, wie die von Norwegen und 

Island. Mit unseren nordischen 
Freunden verbindet Liechtenstein 
nach 25 Jahren EWR-Mitgliedschaft 
sehr viel und die Zusammenarbeit 
beruht auf Vertrauen – Da ist die 
Grösse eines Landes nicht das einzig 
Entscheidende.

Wäre es vorteilhaft, wenn weitere 
Zwergstaaten im EWR wären? Was 
hält Andorra und Co. davon ab, 
ebenfalls beizutreten?
Wir sind mit der jetzigen Konstella-
tion des EWR zufrieden. Neue Mit-
glieder würden unsere bewährte 
Zusammenarbeit sicher verändern. 
Andorra, San Marino und Monaco 
verhandeln derzeit aber spezielle 
Assoziierungsabkommen und stre-
ben daher keine EWR-Mitglied-
schaft an. 

Mit welchen Gefühlen und Hoffnun-
gen blicken Sie auf die künftige Zu-
sammenarbeit im EWR?
Ich würde mir wünschen, dass die 
EU den EWR auch weiterhin schätzt. 
Aber das Wichtigste ist, dass die 
EWR-Mitgliedschaft für die Men-
schen in Liechtenstein und die liech-
tensteinische Wirtschaft auch in den 
kommenden Jahren weiterhin so 
vorteilhaft bleibt.Andrea Entner-Koch leitet die Stabsstelle EWR seit vielen Jahren. (Foto: Michael Zanghellini)

«Gestartet ist der 
EWR mit rund 1500 EU-
Rechtsakten, per Ende 
März sind es 10 516.»

«Die Zusammenarbeit 
beruht auf Vertrauen – 
da ist die Grösse eines 
Landes nicht das einzig 

Entscheidende.»

Schwerpunkt
Blickwinkel auf 
25 Jahre EWR
Anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums nutzt 
das «Volksblatt» die Gelegenheit, um auf 
das vergangene Vierteljahrhundert und 
den Weg Liechtensteins im EWR zurück-
zublicken und auch die Frage zu stellen, 
wohin es in Zukunft gehen wird. Dazu hat 
das «Volksblatt» das Thema aus verschie-
denen Blickwinkeln beleuchtet und auch 
Interviews mit diversen Persönlichkeiten 
geführt, die in den kommenden Tagen und 
Wochen veröffentlicht werden. In dieser 
Interviewreihe sind – neben dem aktuellen 
Interview – bereits erschienen:

 Prinz Niko laus: «Ich war mir kei nes wegs 
sicher, dass der Ver trag sehr lang fristig 
halten würde», 30. April

 Adrian Hasler: «Der EWR ist für Liech-
tens tein ein Erfolgsmodell», 6. Mai

 Sabine Monauni: «Das Recht auf Gleich-
behandlung öffnet uns viele Türen in Euro-
pa», 9. Mai

Neben anderen Texten rund um den
EWR werden in einer Reihe des 
Liechtenstein-Institutes zudem die 
zentralen Inhalte und Herausforderungen 
des EWR-Abkommens beleuchtet.

Neue Bewegung kämpft gegen Fluglärm
Störung Spätestens mit der 
AP3-Luftrettung kam auch 
der Ärger über Fluglärm 
nach Balzers. Jetzt hat sich 
eine Interessensgemeinschaft 
formiert, die sich gegen den 
Heliport Balzers wehren will.

«Die IG Fluglärm Balzers ist eine In-
teressengemeinschaft, die sich ge-
gen die zunehmenden Lärmemissio-
nen und die Gefährdung des Grund-
wassers durch die am Heliport Bal-
zers stationierten Firmen wehrt», 
schreiben René Pawlitzek und Jrène 
Röllin in einem Leserbrief, den das 
«Volksblatt» am Donnerstag publi-
zieren wird. Die IG stört sich am 
Fluglärm, der von den Rettungsflü-
gen und den kommerziellen Organ-
transporten der AP3-Luftrettung 

verursacht werde. Zudem befinde 
sich der Heliport Balzers mitten im 
Grundwasserschutzareal Aeule-Neu-
güeter, monieren die Vertreter der 
IG Fluglärm. Die IG wolle sich für 
eine hohe Wohnqualität, weniger 
Lärm und eine intakte Umwelt ein-
setzen. Um ihre Argumente zu ver-
breiten, haben die Verantwortlichen 
die Webseite www.fluglärm.li aufge-
schaltet.  (red)(Archivfoto: Michael Zanghellini)

Heliport Balzers: Vorwürfe, Aufruf 
zum Dialog und eine Selbstanzeige
Konfrontation Die Wogen um den Heliport Balzers schlagen höher. Nach «Volksblatt»-Recherchen fühlen sich die Verant-
wortlichen in der Annahme bestärkt, von Schweizer Behörden ungerecht behandelt zu werden – und gehen in die Offensive.

Der Streit um den Heliport in Balzers gewinnt an Fahrt. Zuletzt berichtete das «Volksblatt» am 16. November über die Beschwerden aus den Gemeinden Sargans und
Wartau. Bereits am 6. November hatte sich René Stierli in einem ausführlichen Interview gegenüber dem «Volksblatt» erklärt. (Archivfoto: hf, Faksimiles: VB)
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Heliport unter Beschuss: Fluglärm 
verärgert Sarganser und Wartauer 
«Ratter» Bei den Gemeinden Sargans und Wartau gehen laut einer Medienmitteilung vermehrt Reklamationen ein, dass 
Hubschrauber ab der Helibasis Balzers die Flugrouten und Flughöhen nicht einhalten würden. Kontrollen sind nicht einfach.

VON HANNES MATT

Nicht nur in Balzers, sondern 
auch in den Schweizer 
Nachbargemeinden Sar-
gans und Wartau sorgt der 

Fluglärm von Hubschraubern für 
Unruhe. «Die im Betriebsreglement 
der Helibasis in Balzers defi nierten 
An- und Abfl ugrouten sowie die 
Flughöhen werden von den Piloten 
anscheinend oft nicht eingehalten», 
monieren die beiden Schweizer 
Gemeinden in einer gemeinsamen 
Medienmitteilung vom Freitag. Sie 
verweisen dabei auf die zahlreichen 
Reklamationen aus der Bevölkerung, 
welche die Gemeindeverwaltungen 
seit einigen Monaten erreichen wür-
den. Damit konfrontiert, wies die

die Polizei. Stierli fügt an: «Letztlich 
erfordert es nicht nur die Fairness, 
sondern auch der Rechtsstaat, dass 
einem Beschuldigten seine Schuld 
nachgewiesen werden muss – und 
nicht der Beschuldigte seine Un-
schuld zu beweisen hat.» 
So weist der Heliport Balzers – wie 
übrigens auch das BAZL – darauf hin, 
dass Einwohner beobachtete Verfeh-
lungen direkt an die Hubschrauber-
betreiber, also der Swiss Helicopter 
AG, melden sollen: Am besten mit ge-
nauer Ortsbezeichnung, Datum, 
Uhrzeit, Kennzeichen und allenfalls 
dem Helikoptertyp oder dessen Far-
be. Für den Wartauer Gemeindeprä-
sidenten Beat Tinner ist dies wieder-
um eine unhaltbare Situation: «Die 
Betreiber der Helibasis können doch

 

Schwerpunkt Streit um den Heliport in Balzers
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René Stierli: «Aus der 
Sicht des BAZL sind 
wir das ‹Kleinbonum›»
Interview «Kleinbonum» ist 
eines der vier befestigten Rö-
merlager um das Dorf der un-
beugsamen Gallier – bei der 
Comicbuchserie «Asterix». 
Es könnte aber auch beim 
Heliport in Balzers liegen, wie 
René Stierli, stellvertretender 
Leiter der Helikopterbasis 
Balzers verdeutlicht. Und 
Rom wäre bildlich gespro-
chen dann in Bern.

VON HOLGER FRANKE

«Volksblatt»: Herr Stierli, wie Sie ge-
genüber dem «Volksblatt» kürzlich 
sagten, weigern Sie sich, dem 
Schweizer Bundesamt für Zivilluft-
fahrt (BAZL) weitere Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen. Dabei geht es 
um die Stationierung des Rettungs-
helikopters in Balzers, die ja einige 
Kritik ausgelöst hat. Haben Sie in-
zwischen schon Neuigkeiten aus 
Bern erhalten, was verlangt das 
BAZL nun von Ihnen?

Ungleichbehandlung der Helikopter-
basis Balzers gegenüber anderen 
Luftfahrteinrichtungen im Zustän-
digkeitsbereich des BAZL darlegt. 
Diese Homepage ist auf www.auf-
sichtsbeschwerde-bazl.ch für jeder-
mann frei zugänglich. Das Verhält-
nis zum BAZL ist angespannt. Der 
Hauptgrund dafür liegt darin, dass 
wir, im Gegensatz zu anderen Luft-
fahrteinrichtungen in dessen Zu-
ständigkeitsbereich, kritisch sind 
und die BAZL-Anordnungen jeweils 
hinterfragen. Dass man damit nicht 
immer auf Verständnis und Good-
will stösst, liegt auf der Hand. Aus 
Sicht des BAZL sind wir das «Klein-
bonum» in seinem Zuständigkeitsbe-
reich.

Das BAZL wirft Ihnen – wie Sie 
schreiben – unter anderem «falsche 
Anschuldigungen, Beleidigungen 
und Nicht-Folgeleistungen zu Einla-
dungen zu Gesprächen» vor. Was sa-
gen Sie zu diesen happigen Vorwür-
fen, die «immerhin» von einem 
Schweizer Bundesamt stammen sol-
len?
Wenn wir reklamieren, dass beim 
BAZL an entscheidender Stelle Mit

führt, dann ist wohl kaum verwun-
derlich, dass sich das Verhältnis wei-
ter abkühlt.

In welcher Form hat sich das Ver-
hältnis zum BAZL nach der Statio-
nierung des Rettungshelikopters 
EC135 der AP3-Luftrettung verän-
dert?
Es hat sich nicht verändert, es ist so 
wie zuvor. Wir erwarten auch keine 
Besserung, solange auf BAZL-Seite 
dieselben Personen zuständig sind 
wie bisher. Wir haben dem BAZL 
zwei Mal vorgeschlagen, ein Mediati-
onsverfahren durchzuführen, mit 
dem Ziel, die verfahrene Situation 
am runden Tisch zu bereinigen. Un-
ser Angebot wurde beide Male abge-
lehnt mit der Begründung, man sehe 
keinen Grund für ein solches Verfah-
ren. Man kann uns also nicht vor-
werfen, wir hätten nicht Hand gebo-
ten.

Wäre es nicht klüger gewesen, sich 
vor der Stationierung des Rettungs-
helikopters mit den zuständigen 
Stellen zu verständigen? Sie hätten 
sich da vermutlich viel Ärger erspa-
ren können

«Volksblatt» vom 22. November 2019.


